
 
 
Große Kreisstadt Backnang 
Gemarkung Backnang 
 
ABWÄGUNGSVORSCHLAG 

ZUM BEBAUUNGSPLANENTWURF „BENZWASEN, KUSTERFELD“ 

 
Neufestsetzung im Bereich „Weissacher Straße, Heinrich-Hertz-Straße, Stuttgarter Straße, Im Benzwasen, Im Flieder, Industriestraße“. 
 
Mit diesem Bebauungsplan werden die Bebauungspläne „Benzwasen, Kusterfeld“, Planbereiche 07.03/6, 07.03/8, 07.03/9, 07.03/10 und 07.03/11 
komplett aufgehoben. Ebenso werden die Bebauungspläne „Am Allmersbacher Weg, Herrenfeld“, Planbereich 07.04/1, „Hoffeld, Herrenfeld“, Planbe-
reich 07.04/2 sowie „Entwicklungsmaßnahme Gewerbe I, 1. Änderung“, Planbereich 09.04/2 komplett aufgehoben. 
Der Bebauungsplan „Entwicklungsmaßnahme Gewerbe I“, Planbereich 09.04 wird innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans aufgehoben. 
 
Planbereich 07.03/14 (teilweise 07.04, 07.05, 07.06 und 09.04) 
 
 
Stellungnahme zu den im Rahmen der Beteiligung vorgetragenen Anregungen seitens der Öffentlichkeit und den Trägern öffentlicher Belange. 
Von den Bürgern wurden keine Anregungen vorgetragen. 
 
 
 
 
 
 
G e f e r t i g t: Backnang, 26.09.2017 
Stadtplanungsamt 
 
gez. Setzer 
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Anregungen Handwerkskammer Region Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen BayWa Bau & Garten Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wurde bereits berücksichtigt. 
Eine Regelung zur Anlieferung wurde bereits durch die Ausweisung von 
Ein-/Ausfahrtsbereichen getroffen, darüber hinaus können keine pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen zur Anlieferung getroffen werden. 
Die Anlieferung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ge-
prüft und geregelt. Das vorliegende Konzept sieht jedoch eine Anliefe-
rung hinter dem Markt im Einbahnverkehr vor.  
Die Einfahrt erfolgt von der Winnender Straße, die Ausfahrt auf die Rai-
ffeisenstraße. Entsprechend des Konzepts wurden in der Planzeichnung 
Ein- und Ausfahrtsbereiche festgesetzt. Durch die Verlegung der Anlie-
ferung, stehen künftig keine LKWs mehr auf der Raiffeisenstraße. 
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Anregungen BayWa Bau & Garten Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
Die Anregung zu den Stellplätzen kann im Bebauungsplan nicht berück-
sichtigt werden. Im Bebauungsplan wird nur die Lage der Stellplätze 
mittels Ausweisung einer Fläche für Stellplätze festgelegt. 
Die Ermittlung der baurechtlich erforderlichen Stellplätze erfolgt im 
Baugenehmigungsverfahren. Die Stellplatzanzahl richtet sich nach der 
Landesbauordnung Baden-Württemberg und hängt von der Verkaufsflä-
che ab. Eine Erweiterung des Marktes bzw. der Verkaufsfläche ist somit 
nur möglich, wenn die baurechtlichen Voraussetzungen erfüllt werden. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Nach Rechtskraft des Bebauungsplans werden die Ausgleichsmaßnah-
men der Unteren Naturschutzbehörde übermittelt. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis  Stellungnahme 

 

Die Anregung kann nicht berücksichtigt werden. 
Östlich der Weissacher Straße gibt es bereits bestehende Wohnhäuser 
ohne gewerblichen Bezug. Diese waren bisher planungsrechtlich nicht 
abgesichert. Da im Gewerbegebiet selbstständiges Wohnen ohne Be-
triebsbezug nicht zulässig ist, sollen diese Gebäude über die Auswei-
sung eines Mischgebietes abgesichert werden. In begrenztem Maße ent-
stehen so entlang des Feldweges noch Nachverdichtungsmöglichkeiten. 
Da neue Wohngebäude aber ausschließlich über die Weissacher Straße 
erschlossen werden können und somit über die vorderen Grundstücke 
fahren müssen, kann davon ausgegangen werden, dass Neubauten zu-
mindest grundstücksmäßig einen Betriebsbezug haben. Um die Richt-
werte der DIN 4109 einzuhalten, dürfen die Westfassaden der Wohnge-
bäude nur geschlossen, ohne Öffnungen mit mechanischer Lüftung aus-
geführt werden. 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Anregungen zu den Altlasten werden berücksichtigt. 
Die im Bebauungsplan bereits dargestellten Flächen wurden mit den 
Angaben des Landratsamts Rems-Murr-Kreis abgeglichen und soweit er-
forderlich angepasst. Die im Bodenschutz- und Altlastenkataster (BAK) 
ausgeschiedenen Flächen werden im Bebauungsplan nicht dargestellt, 
da sich bei diesen Flächen der Altlastverdacht nicht bestätigt hat. 
 
Die Anschrift unter Punkt 10. Weissacher Straße 68 existiert nicht mehr, 
es handelt sich hier um die Industriestraße 34. 
 
Die Altlastenverdachtsfläche „Lange Äcker 17“ fehlt in der nebenste-
henden Auflistung des Landratsamts. Nach Rücksprache mit dem Land-
ratsamt wurde die Ergänzung zu dieser Altlastverdachtsfläche in den 
Bebauungsplan übernommen. 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
 



9 

Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 
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Anregungen Landratsamt Rems-Murr-Kreis Stellungnahme 

 

 
Kenntnisnahme 
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Anregungen LNV Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Die Ermittlung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung hat bereits zu ei-
nem frühen Zeitpunkt ergeben, dass für den Bestand ein hohes Öko-
punktedefizit besteht. Diese fehlenden Ökopunkte werden über das Öko-
konto der Stadt Backnang abgedeckt.  
Für die privaten Maßnahmen konnten keine Punkte aus dem städtischen 
Ökokonto entnommen werden. Leider war auch ein Ausgleich auf den 
privaten Grundstücken vor Ort nicht möglich, so dass die Privatinvesto-
ren Ökopunkte von der Flächenagentur erworben haben. Auf die von der 
Flächenagentur angebotenen Maßnahmen und deren Lage, hat die Stadt 
Backnang keinen Einfluss. 
Im Rahmen des Biotopverbundsystems Backnang werden derzeit Maß-
nahmen geplant und teilweise auch bereits umgesetzt. Zum Zeitpunkt 
des Bebauungsplans waren diese Planungen aber noch nicht hinrei-
chend konkret, um sie berücksichtigen zu können bzw. es standen auch 
nicht ausreichend Punkte zur Verfügung. Ein Verkauf dieser Ökopunkte 
an Privatpersonen ist jedoch nicht vorgesehen, da diese Punkte für 
städtische Projekte benötigt werden. 
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Anregungen Amt 66 Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregungen werden berücksichtigt. Die Leitungsrechte werden ein-
getragen und die Darstellung des Kreisverkehrs wird entfernt. 
Die Festsetzung zu den Mindestanforderungen für Baumstandorte wird 
ergänzt. 
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Anregungen Amt 30 Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen IHK Region Stuttgart Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart - Raumordnung Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart - Raumordnung Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart - Raumordnung Stellungnahme 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart - Straßenwesen Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung bzgl. des Anbauverbots ist bereits berücksichtigt. 
Durch die Neufestsetzung des Bebauungsplans ändern sich die Abstände 
der Bebauung/Baugrenzen zur B 14 und L 1080 (Heinrich-Hertz-Straße) 
nicht. Die Mindestabstände von 20 m zur B 14 und 10 m zur L 1080 sind 
eingehalten. 
Da es sich hier um Bestandgebiete handelt, die zum Großteil bereits 
bebaut sind und die Überschreitung der Baugrenzen bei Gewerbe-, In-
dustrie- und Sondergebieten unzulässig ist, wurde auf die Ausweisung 
einer von Bebauung freizuhaltenden Fläche verzichtet. 
Durch die getroffenen Festsetzungen ist ausreichend gewährleistet, 
dass die gesetzlich vorgeschriebenen Abstände zu den Straßen einge-
halten werden. 
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Anregungen Regierungspräsidium Stuttgart - Straßenwesen Stellungnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 
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Anregungen Syna GmbH Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Deutsche Telekom Technik GmbH Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Unitymedia BW GmbH Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Stadtwerke Backnang GmbH Stellungnahme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Anregungen Polizeipräsidium Aalen Stellungnahme 

 
 
Von: Bieler, Uwe [mailto:Uwe.Bieler@polizei.bwl.de] Im Auftrag von AA-
LEN.PP.FEST.E.V 
Gesendet: Freitag, 4. August 2017 16:07
An: Baurechtsamt
Betreff: Bebauungsplan Benzwasen, Kusterfeld" u.a., II-60Wm/Hr 
 
Sehr geehrter Herr Widmaier, 
 
gegen den Bebauungsplan „Benzwasen, Kusterfeld“, Planbereich 07.03/14 
hat das Polizeipräsidium Aalen, Referat Verkehr, keine Einwände. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestim-
mung im der Winnender Straße als „Straßenteil“ mit dem Zweck der Park-
raumschaffung vorgesehen ist (Bestand) und nicht als verkehrsberuhigter 
Bereich. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Uwe Bieler 
 
POLIZEIPRÄSIDIUM AALEN 
Führungs- und Einsatzstab  
-Sachbereich Verkehr- 
Alter Postplatz 20 
71332 Waiblingen 
T.: 07151/950-225 
F.: 07151/50285033 
Mail: aalen.pp.fest.e.v@polizei.bwl.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Die Stichstraße war im rechtskräftigen Bebauungsplan bereits als Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – gemischte Verkehrsfläche 
festgesetzt. Diese Straße dient der Erschließung von nur wenigen Ge-
werbebetrieben und nimmt den Radverkehr aus den südlichen Stadttei-
len auf. An der Flächenausweisung wird durch die Neufestsetzung nichts 
geändert. In der Legende wird der Begriff „Verkehrsberuhigter Bereich“ 
in „gemischte Verkehrsfläche“ geändert. 
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